
ten, wir kommen doch nicht unter einen Hut“ Gleich
zeitig brachte er noch zum Ausdruck, daß er sich sehr 
eingehend mit den Dingen beschäftigt habe und daß er 
davon überzeugt sei, daß sein bzw. das Geschäft seines 
Schwiegervaters eines Tages dem Konsum oder der 
Handelsorganisation übertragen würde. Von dieser 
vorgefaßten Meinung ließ er sich auch im weiteren 
Verlauf der Unterhaltung mit den Wahlhelfern nicht 
abbringen, sondern entgegnete auf deren durchaus ver
nünftigen Rat, er solle sich doch die Sache noch einmal 
überlegen: „diese Henker wähle ich nicht“. Da ihm die 
Tragweite dieser Äußerung augenscheinlich sofort 
zum Bewußtsein kam, schränkte er sie nachträglich mit 
den Worten ein, daß er sich wohl etwas kraß ausgedrückt 
habe, wenn jedoch in der nächsten Zeit das Geschäft 
geschlossen werde, dann würde er sich schwarz dar
über ärgern, daß er gewissermaßen seine eigenen Hen
ker gewählt habe.

Nach dieser Sachlage ist erwiesen, daß der Angeklagte 
die ihm zur Last gelegte Äußerung gebraucht hat und 
daß er damit einen Bürger, und zwar den gesamten 
Personenkreis der Kandidaten der Volkskammer und 
des Bezirkstages wegen ihrer gesellschaftlichen Tätigkeit 
öffentlich verleumdete. Daß diese Äußerung ihrem In
halt nach geeignet war, das Ansehen und die Würde 
der höchsten Vertreter der Arbeiter- und Bauernmacht 
herabzuwürdigen, bedarf keiner weiteren Erklärung. 
Insoweit war der Angeklagte im Sinne der Anklage, 
d. h. wegen einer begangenen Staatsverleumdung gern. 
§ 20 Ziff. 2 StEG für schuldig zu befinden und zu be
strafen.

gez. Straube gez. Görlich gez. Eckert
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Die Angeklagte wird wegen Staatsverleumdung 
— gern. § 20 Ziff. 1 und 2 StEG — 

zu einer Gefängnisstrafe von
sieben Monaten

verurteilt.

Danach übernahm die Angeklagte ein Blumengeschäft 
in Schmölln und führt dieses heute noch. Ihr Ehemann 
hilft im Geschäft mit. Die Angeklagte hat zwei Kinder. 
Eines dieser Kinder besucht zur Zeit die Mittelschule in 
Schmölln, während das andere die Oberschule absol
viert. Die Angeklagte ist offensichtlich mit unserer Ent
wicklung nicht mitgegangen. Dies wirkt sich insbeson
dere auf die Erziehung ihres 10jährigen Sohnes aus. Der
selbe beteiligt sich nicht wie die meisten seiner Mitschü
ler am gesellschaftlichen Leben in der Schule.
Die Angeklagte hat sich noch niemals politisch organi
siert. In den letzten Jahren besuchte sie ab und zu Ver
sammlungen der Nationalen Front in ihrem Wohnbezirk. 
Die Zeugin ist Lehrerin an der Grundschule in Schmölln. 
In ihrer Klasse war auch der Sohn der Angeklagten. 
Am 16. 11.1958, anläßlich der Volkskammerwahlen, lei
steten die meisten Schüler dieser Klasse eine gesell
schaftliche Arbeit. Sie beteiligten sich als Wahlhelfer. 
Der Sohn der Angeklagten war nicht dabei. Deshalb

wurde dessen ablehnendes Verhalten in einem Aufsatz, 
der den Schülern in das Heft diktiert wurde, kritisiert1).
Daraufhin beschwerte sich der Ehemann der Angeklag
ten beim Direktor der Schule. Derselbe gab der Zeugin 
F. den Rat, die Familie Sch. aufzusuchen, um diese An
gelegenheit zu klären. Am 20. 11. 1958 begab sich die 
Zeugin mit einer anderen Lehrerin in das Laden
geschäft der Angeklagten. Es kam aber zu keiner sach
lichen Unterhaltung, da diese sehr erregt auf die Zeu
gin einsprach und sie gar nicht zu Worte kommen ließ. 
Im Verlaufe der Auseinandersetzung äußerte die An
geklagte, daß sie mit den Erziehungsmethoden hier 
nicht einverstanden ist und ihren Sohn allein erziehen 
würde. In diesem Zusammenhang kam sie auf die 
Lehrkräfte in der DDR zu sprechen. Sie brachte zum 
Ausdruck, daß die Lehrer früher ganz anders waren. 
Die heutigen Lehrer seien gar nicht in der Lage, die Kin
der zu erziehen, denn sie würden ja „so tief im Dreck“ 
stehen. Hierbei machte die Angeklagte eine dement
sprechende Handbewegung. Auf die Belehrung der 
Zeugin Fleischmann reagierte sie nicht. Sie äußerte 
weiterhin, daß der Staat sowieso vergehen, sich aber 
die Kirche halten würde. Danach verließ die Zeugin und 
die andere Lehrerin das Geschäft und die Angeklagte 
rief hinterher, sie sollten sich schämen, so zu sprechen. 
Diese Bemerkung bezog sich auf die Äußerung der 
Zeugin, die dahin ging, daß sie stolz sei, in unserem 
Staat Lehrerin zu sein.

Die Angeklagte bestreitet hartnäckig die ihr zur Last 
gelegten Äußerungen. Sie behauptet, daß sie derartige 
Worte niemals gebraucht habe. Ihren Einlassungen war 
nicht zu folgen, da die Zeugin E. F. klar und unvor
eingenommen ihre Aussagen machte. Die Glaubwür
digkeit der Angaben der Zeugin ist deshalb in keiner 
Weise anzuzweifeln. Es bestehen auch keine Anhalts
punkte dafür, daß diese sich von irgendwelchen Rache
gefühlen leiten ließ. Die Zeugin Fleischmann wird 
auch als eine gute und befähigte Lehrerin geschildert, 
die ihre Aufgabe sehr ernst nimmt. Von den anderen 
Zeugen hatte der Senat den Eindruck, daß diese bei 
ihren Aussagen sehr zurückhaltend sind und die An
geklagte offensichtlich nicht belasten wollten.

Der festgestellte Sachverhalt beinhaltet objektiv eine 
Staatsverleumdung nach § 20 Ziff. 1 und 2 StEG. Die 
Angeklagte richtete ihre Schmäh- und Verleumdungs
reden gegen die Lehrkräfte an unseren Schulen und 
gegen die Erziehung im sozialistischen Sinne. Sie sprach 
den Lehrkräften an unseren Schulen die Fähigkeit ab, 
Kinder zu erziehen und bezeichnete in diesem Zusam
menhang das demokratische Schulwesen in der DDR 
als unhaltbar bzw. äußerte sie, daß sich unser Staat 
nicht mehr lange halten könne. Solche Äußerungen 
sind geeignet, die Maßnahmen und die Tätigkeit staat
licher Einrichtungen verächtlich zu machen.

Die Angeklagte war nach § 20 Ziff. 1 und 2 StEG zur 
Verantwortung zu ziehen.
gez. Bachert gez. Wuttke gez. Voigt

i) Wortlaut des Aufsatzes:
„Unsere Klasse
Viele fleißige Kinder gehören zu unserer Klasse. Aber 
es gibt auch solche, die faul und ungehorsam sind. Zu 
ihnen gehören wenig. Am Sonntag setzten sich die flei
ßigen Schüler ein und forderten alle Einwohner von 
Schmölln auf, zur Wahl zu gehen. Es gibt auch andere 
Kinder. Sie sitzen hinter dem warmen Ofen und den
ken, der Frieden ohne ihre Hilfe. Dazu gehören F. Sch.,
J. M.? P. K. und andere. Das sind nicht die besten 
Schüler der Klasse. Sie sind oft unsauber und unzuver
lässig. Die guten Schüler bekamen in Mitarbeit eine 
gute Eins. Alle freuten sich.“
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